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I. 

ln den Berichtszeitraum fallen folgende Sitzungen: 

- Sitzung der EU-Innenminister vom 8. Juni 2021 (im 1+1-Format), 

- informelle Sitzung der EU-Innenminister vom 15. Juli 2021,  

- außerordentliche Videokonferenz der EU- Innenminister vom 18. August 2021 im Rahmen 

des IPCR-Formats (Integrierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen), 

- Sitzung der EU-Innenminister vom 31. August 2021 zu Afghanistan, 

- Sitzung der EU-Innenminister vom 8. Oktober 2021 (im 1+1-Format). 

Nachdem seit Ausbruch der Corona-Pandemie ausschließlich in digitalem Format getagt worden 

war, wurden ab Juni 2021 wieder Präsenzsitzungen aufgenommen; regelmäßig jedoch in 

reduziertem Teilnahmeformat (grundsätzlich zwei Vertreter pro Mitgliedstaat/sog. 1+1 Regelung). 

Aus diesen Gründen erging an den Bundesratsbeauftragten zu keiner der Tagungen eine 

Einladung, so dass sich die Berichterstattung wiederum maßgeblich aus Berichten der 

Bundesregierung speisen muss. 

 

II. 

Schwerpunkt der Diskussionen des JI-Rats waren im betrachteten Zeitraum die Entwicklungen 

an der Außengrenze der EU zu Belarus sowie die migrationspolitische Lage nach der 

Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Hinsichtlich der Beratungen der Vorschläge zum 

Gemeinsamen Europäischen Asylsystem wurden teilweise Fortschritte erzielt – jedoch nicht in 

den zentralen Fragen der Solidarität und Umverteilung von Schutzsuchenden. Dahingegen 

gelang es, den Verordnungsvorschlag über eine Umwandlung von EASO in eine EU-Asylagentur 

(EUAA) zu verabschieden. Auch konnten Einigungen über der Blaue Karte-Richtlinie sowie die 

Fonds im Innenbereich erzielt werden. Im Bereich der Inneren Sicherheit standen Auswirkungen 

der Corona-Pandemie sowie der technologischen Entwicklungen (Künstliche Intelligenz sowie 

Nutzung digitaler Instrumente zur Strafverfolgung, insb. zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch) 

im Vordergrund. 

   

Die Berichterstattung bezieht sich auf die folgenden Politikbereiche: 
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I. Asyl und Migration  

 

Die Themen Asyl und Migration standen im Berichtszeitraum wiederum im Mittelpunkt der 

Diskussionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

1. Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) 

Am 08.06.2021 gab der portugiesische Vorsitz einen Sachstandsbericht zum „neuen Migrations- 

und Asylpaket“ vom 23.09.20201, wobei der Fokus unter portugiesischem Ratsvorsitz auf der 

externen Dimension gelegen habe.  

 

                                            
1 Mitteilung der Kommission „Ein neues Migrations- und Asylpaket“ (COM(2020) 609 vom 23. September 2020). 
Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung eines Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 
(COM(2020) 612 vom 23. September 2020).  
Geänderter Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zur Gewährung 
internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (COM(2020) 611 vom 23. 
September 2020).  
Vorschlag für eine Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement, COM(2020) 610 vom 23. September 2020. 
Geänderter Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung von „Eurodac“, COM(2020) 614 vom 23. 
September 2020. 
Vorschlag für eine Verordnung zur Bewältigung von Krisensituationen und Fällen höherer Gewalt im Bereich 
Migration und Asyl (COM(2020) 613 vom 23. September 2020). 
Empfehlung der Kommission über einen Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der EU für Migration 
(Vorsorge- und Krisenplan für Migration) (C(2020) 6469 vom 23. September 2020). 
Empfehlung der Kommission zur Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei Such- und Rettungsaktionen, 
für die im Eigentum privater Einrichtungen befindliche oder von solchen betriebene Schiffe eingesetzt werden 
(C(2020) 6468 vom 23. September 2020). 
Leitlinien der Kommission zur Anwendung der EU-Vorschriften betreffend die Definition und Bekämpfung der 
Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt (C(2020) 6470 vom 23. September 
2020). 
Empfehlung der Kommission zu legalen Schutzwegen in die EU: Förderung der Neuansiedlung, der Aufnahme aus 
humanitären Gründen und anderer komplementärer Zugangswege, C(2020) 6467 vom 23. September 2020. 
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Daneben seien die Arbeiten an den Verordnungs-Vorschlägen über Asyl- und 

Migrationsmanagement, zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens für den internationalen 

Schutz und zur Einführung eines Screenings von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 

auf technischer Ebene fortgeführt worden. Die KOM unterstrich die konstruktive Atmosphäre, in 

der an den Migrations-Dossiers gearbeitet worden sei.   

 

Eine Kompromissfindung zur EU-Asylagentur-VO (EUAA)2 erscheine in greifbarer Nähe. Diese 

Einigung (mit dem EP) wurde in der Folge auch erzielt, so dass das bisherige Europäische 

Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) in eine Asylagentur der Europäischen Union noch bis 

Jahresende umgewandelt werden könnte. Die neue Agentur soll dazu beitragen, die Qualität der 

Asylverfahren in den Mitgliedstaaten zu verbessern sowie die Verfahren einheitlicher zu gestalten 

und zu beschleunigen. Eine neue Reserve von 500 Experten soll es der Agentur ferner 

ermöglichen, die nationalen Asylsysteme, die mit einer großen Zahl von Fällen konfrontiert sind, 

wirksamer zu unterstützen.  

 

Am 15.07.2021 wurden die Diskussionen fortgeführt. Der ab Juli amtierende slowenische 

Ratsvorsitz hob hervor, dass trotz Festhalten an der sog. Paket-Lösung eine vorzeitige 

Verabschiedung einzelner Dossiers, insbesondere der Eurodac-Verordnung, möglich sein 

müsse, um schrittweise Fortschritte zu erzielen. Die Minister betonten u.a. die Notwendigkeit, die 

Diskussionen über Verantwortung und Solidarität fortzusetzen.  

 

Am 08.10.2021 führte der JI-Rat eine Orientierungsaussprache zu Screening und Inhaftnahme 

an der Grenze durch. Die Frage eines separaten und zeitnahen Abschlusses der Screening-

Verordnung wurde kontrovers diskutiert. Kommissarin Johansson verwies angesichts verstärkten 

Drucks an den Außengrenzen durch hybride Bedrohungen und zunehmender Sekundärmigration 

auf die Notwendigkeit zügiger Fortschritte bei Screening, Eurodac und Resettlement. Trotz 

Unterstützung der Mehrheit der Mitgliedstaaten (darunter DEU) für dieses Ansinnen blieben 

insbesondere die Mittelmeeranrainer-, die Visegrád-Staaten und BUL bei ihrer ablehnenden 

Haltung. V.a. HUN, SVK und CZE hoben zwar die essentielle Bedeutung des Screenings für den 

Außengrenzschutz hervor, beharrten jedoch weiter auf einer gemeinsamen Verabschiedung aller 

Dossiers des Asyl- und Migrationspaktes (sog. „Paketansatz).  

 

Abschließend bekräftigte der JI-Rat seine Entschlossenheit, mit Unterstützung von Frontex die 

EU-Außengrenzen wirksam zu schützen, unerlaubte Einreisen zu verhindern und die am 

stärksten betroffenen Mitgliedstaaten zu unterstützen. 

 

2. Externe Dimension – Zusammenarbeit mit Drittländern in Migrationsfragen 

Anlässlich des o.g. Berichts des portugiesischen Ratsvorsitzes vom 08.06.2021 wurde aus dem 

Kreis der Mitgliedstaaten die Bitte geäußert, die KOM möge über den Stand und die Ergebnisse 

ihrer Verhandlungen im Namen der EU und ihrer Mitgliedstaaten mit Drittstaaten regelmäßig und 

strukturiert berichten. POR erinnerte daran, dass die verstärkte Zusammenarbeit mit Nordafrika 

eine Priorität seines Vorsitzes gewesen sei, mit besonderem Fokus auf MAR, LBY, TUN, EGY 

und MRT. Der Europäische Auswärtige Dienst habe begonnen, eine Strategie für privilegierte 

Partnerschaften zu erarbeiten.  

                                            
2 Vorschlag für eine Verodnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Asylagentur der Europäischen 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 439/2010, COM(2016)271. 



 - 4 - 

 

 

Am 15.07.2021 unterstrichen die Minister erneut die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit 

mit den Herkunfts- und Transitländern sowie einer effizienten Rückführung. Die Minister brachten 

ihre gemeinsame Besorgnis über die Situation in LIT zum Ausdruck und sicherten ihre volle 

Unterstützung bei der Bewältigung des Migrationsdrucks zu. 

 

Am 18.08.2021 tagten die EU-Innenministerinnen und Innenminister kurzfristig aufgrund der 

Migrationssituation an der litauisch-belarussischen Grenze im Rahmen des IPCR-Formats 

(„Integrierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen“ – diese ist pandemiebedingt seit 

Januar 2020 aktiviert). Einhellig wurde der Missbrauch von Migranten zu politischen Zwecken 

verurteilt. Viele der Mitgliedstaaten verwiesen auf die Bedeutung eines starken 

Außengrenzschutzes, aber auch der Instrumente der externen Dimension sowie auf die 

Notwendigkeit der zügigen Verabschiedung eines reformierten GEAS. Daneben berieten die 

Innenministerinnen und Innenminister über (weitere) materielle, personelle oder finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten. 

Ferner brieften der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

Borrell sowie Kommissarin Johansson zur Lage in Afghanistan. Mit Blick auf die 

Migrationssituation sei es erforderlich, den Menschen vor Ort Unterstützung zukommen zu 

lassen; humanitäre Hilfe in Afghanistan und den Nachbarstaaten sei jetzt die wichtigste Aufgabe. 

Dies wurde von allen wortnehmenden Mitgliedstaaten unterstützt. FRA und DEU betonten zudem 

erneut die Dringlichkeit, bei der GEAS-Reform voranzukommen, um gerade auch in einer 

Krisensituation human und geordnet reagieren zu können und forderten eine zeitnahe erneute 

Befassung der Innenministerinnen und Innenminister mit der Lage in Afghanistan. 

 

Diese erfolgte am 31.08.2021 im Rahmen einer Sondersitzung zu den Entwicklungen in 

Afghanistan. Der Rat nahm eine Erklärung an, in der die Minister betonten, dass die Evakuierung 

von EU-Bürgern und, soweit möglich, von afghanischen Staatsangehörigen, die mit der EU und 

ihren Mitgliedstaaten zusammengearbeitet haben, sowie deren Familienangehörigen vorrangig 

durchgeführt worden sei und fortgesetzt werde. Als unmittelbare Priorität werde sich die EU 

weiterhin mit internationalen Partnern, insbesondere den Vereinten Nationen und ihren 

Organisationen, bei der Stabilisierung der Region abstimmen und sicherstellen, dass die 

humanitäre Hilfe die gefährdeten Bevölkerungsgruppen erreicht. Die EU werde auch ihre 

Unterstützung für Drittländer, insbesondere für die Nachbar- und Transitländer, die eine große 

Zahl von Migranten und Flüchtlingen aufnehmen, verstärken. Die EU werde auch mit diesen 

Ländern zusammenarbeiten, um die illegale Migration aus der Region zu verhindern. Ferner 

versicherten die EU und ihre Mitgliedstaaten, ihr Möglichstes zu tun, um sicherzustellen, dass die 

Situation in Afghanistan nicht zu neuen Sicherheitsbedrohungen für EU-Bürger führe.  

 

Am 08.10.2021 informierten KOM, der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) sowie der neue EU-

Koordinator für die Terrorismusbekämpfung Ilkka Salmi über die aktuelle Lage in Afghanistan. 

Tags zuvor hatte die KOM zu einem „Hochrangigen Forum zum Schutz gefährdeter afghanischer 

Staatsbürger“ geladen, bei dem die Mitgliedstaaten ihre bisher erfolgten bzw. die geplanten Hilfen 

für schutzbedürftige Afghanen darlegen konnten. Im Rahmen der Ratssitzung dankte die KOM 

den Mitgliedstaaten für ihre Hilfsbeiträge und zeigte sich erfreut darüber, dass im Rahmen der 

Evakuierungsaktionen bereits 22.000 afghanische Staatsbürger in der EU Aufnahme gefunden 

hätten (es befinden sich allerdings noch allein 25.000-30.000 Personen im Land, die nach DEU 

ausreiseberechtigt sind). Kommissarin Johansson berichtete, dass die humanitäre Lage in 

Afghanistan besorgniserregend sei. Da fast die Hälfte der Menschen in Afghanistan auf 
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humanitäre Hilfe angewiesen wäre, habe die EU ihren Beitrag kurzfristig von 50 Mio. EUR auf 

300 Mio. EUR erhöht. Allerdings reiche auch dieser Betrag nicht aus, es gehe darum einen 

vollständigen Zusammenbruch Afghanistans zu verhindern. KOM berichtete, dass sich zwar 2 

Mio. afghanische Staatsbürger in Pakistan und im Iran aufhielten, darüber hinaus jedoch 

nennenswerte Migrationsbewegungen ausgeblieben seien. Vielmehr seien bereits 150.000 

Binnenvertriebene an ihre Wohnorte zurückgekehrt, an denen sich mit Ende des Krieges die 

Sicherheitslage teilweise stabilisiert habe. Anti-Terror-Koordinator Salmi stellte einen Aktionsplan 

zur Terrorismusbekämpfung in Afghanistan vor, der 23 Empfehlungen enthält. Kernpunkte seien 

die Durchführung von Sicherheitschecks, die Bereitstellung von EU-Grenzschutzkapazitätshilfen 

für Drittstaaten entlang von Migrationsrouten, die Implementierung einer Interoperabilitäts-

Architektur, das Zusammenführen von Informationen, die strategische Kommunikation und das 

Aufstellen von Gegennarrativen zur Bekämpfung islamistischer Ideologien sowie der Kampf 

gegen Terrorismus-Finanzierung.  

 

Ferner stellten KOM, Frontex, EASO und Europol am 08.10.2021 die aktuelle Lage auf den 

Migrationsrouten dar. Frontex verwies auf eine Zunahme der irregulären Grenzübertritte (+49%), 

insbesondere auf der zentralen Mittelmeer- und der Westbalkanroute. Im anschließenden 

Austausch erklärte MTA, die zentrale Mittelmeerroute sei aktuell am stärksten belastet, GRC 

meldete dagegen für die östliche Mittelmeerroute einen Rückgang der Ankünfte um 90% 

gegenüber dem Jahr 2020. Allerdings sei die Krise noch nicht vorbei, zumal das EU-Türkei-

Abkommen faktisch nicht mehr angewendet werde. Für die Westbalkanroute forderten HUN und 

AUT eine stärkere Überwachung und wirksamere Bekämpfung von Schleusern. Eine Reihe von 

Mitgliedstaaten verurteilte den Einsatz von Migration als Waffe und politisches Druckmittel in 

einem hybriden Angriff wie aktuell an der EU-Außengrenze zu Belarus. Die KOM forderte dazu 

auf, ihren Vorschlag vom 29.09.2021 zur partiellen Aussetzung des 

Visaerleichterungsabkommens zwischen der EU und Belarus als europäische Reaktion zügig 

umzusetzen. SWE ergänzte, dass mittlerweile auch gezielte Migrationslenkungen durch 

Russland zu beobachten seien, die man aufmerksam verfolgen müsse. Im Hinblick auf die sich 

entspannende Pandemielage appellierten einige Mitgliedstaaten an die KOM, Verbesserungen 

beim Thema Rückführungen wieder prioritär in den Blick zu nehmen. SVN sagte, ein Ziel der 

Präsidentschaft sei, neun Migrationsaktionspläne zu finalisieren. Als konkrete Maßnahme wurde 

der sog. Visahebel gegenüber Gambia erwähnt.  

 

3. Schengen-Raum 

Nachdem die KOM ihre „Strategie für einen reibungslos funktionierenden und resilienten 

Schengen-Raum“3 am 02.06.2021 vorgestellt hatte, erfolgte am 08.06.2021 eine erste Diskussion 

im JI-Rat. Ziel der Strategie ist es, den Schengen-Raum als zentrale Voraussetzung für den freien 

Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen in der EU mit Blick auf die Erfahrungen der 

letzten Jahre, auch auf die COVID-19-Pandemie, zu stärken und widerstandsfähiger zu machen. 

Dazu sieht die Strategie eine Erhöhung der Wirksamkeit des EU-Außengrenzmanagements, eine 

Stärkung der Maßnahmen zum Ausgleich der fehlenden Binnengrenzkontrollen, insbesondere in 

den Bereichen Polizeizusammenarbeit, Sicherheit und Migrationsmanagement, sowie eine solide 

Krisenvorsorge und Governance einschließlich der Vollendung des Schengen-Raums vor. Die 

Mitgliedstaaten begrüßten die neue Strategie grundsätzlich, jedoch hoben zahlreiche 

                                            
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat „Strategie für einen reibungslos 
funktionierenden und resilienten Schengen-Raum“, COM(2021)277. 
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Mitgliedstaaten, darunter DEU, hervor, dass die Mitgliedstaaten weiterhin in Eigenverantwortung 

über die Einführung von Binnengrenzkontrollen entscheiden können müssten, wenn dies aus 

Sicherheitsgründen (insbesondere zur Terrorismusbekämpfung), im Falle unzureichenden 

Außengrenzschutzes oder in einer weiteren Gesundheitskrise wie der COVID-19-Pandemie 

geboten sei. BUL, GRC, LTV, POR, EST, LIT und ROM erklärten, dass der Erhalt der 

Freizügigkeit vordringlich sei. Neben einem effizienten Außengrenzschutz sei daher eine 

Verbesserung der „Kompensationsmaßnahmen“ für Grenzkontrollen notwendig, d.h. verstärkte 

Polizeizusammenarbeit, Daten- und Informationsaustausch und Einsatz neuer Technologien. 

Damit werde es möglich, Kontrollen nicht nur an den Grenzen durchzuführen. CZE betonte 

außerdem, dass das Funktionieren des Binnenmarktes dauerhaft gewährleistet werden müsse. 

 

4. Verschiedenes 
 

a) Frontex 

Am 08.06.2021 unterrichtete Kommissarin Johansson den Rat zum Umsetzungsstand der 

Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache (Frontex). Die Kommissarin hob 

insbesondere das ausgeweitete Mandat der Agentur hervor, das zugleich mit mehr 

Verantwortung, Personal und Finanzausstattung einhergehe. Bedauerlich sei, dass es zu einigen 

Verzögerungen (z.B. Einstellungen und Verwaltungsstruktur) gekommen sei. Wichtig sei in 

diesem Zusammenhang daher, dass die Mitgliedstaaten vermehrt ihrer Kontrollfunktion im 

Frontex-Verwaltungsrat nachkämen. Auch die Leitung der Agentur müsse sich den gestiegenen 

Anforderungen anpassen. Von Seiten der KOM unterstütze man ferner die Aufklärungsarbeiten 

in Bezug auf verschiedene Vorwürfe gegen die Agentur. 

 

b) Interoperabilität der EU-Informationssysteme 

Zur Umsetzung der Interoperabilität der EU-Informationssysteme, insbesondere des Entry-Exit-

Systems (EES) und das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS), 

berichtete Kommissarin Johansson ebenfalls am 08.06.2021 und mahnte erneut eine Umsetzung 

aller erforderlichen Projekte innerhalb des geplanten Zeitrahmens an.  

 

Am 08.10.2021 berichtete SVN, dass die Inbetriebnahme von EES und ETIAS jedoch nicht zuletzt 

aufgrund der COVID-19-Pandemie in Verzug sei. euLISA wurde daher beauftragt, bis zum 

Jahresende eine neue Zeitplanung für die Inbetriebnahme von EES und ETIAS vorzulegen, wobei 

an dem Ziel, die volle Interoperabilität bis Ende 2023 zu erreichen, festgehalten werden solle. 

 

c) Blaue Karte-Richtlinie 

Am 07.10.2021 hat der Rat die Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und den 

Aufenthalt von hochqualifizierten Drittstaatsangehörigen, die zum Leben und Arbeiten in die EU 

ziehen (sog. Richtlinie über die Blaue Karte), verabschiedet. Sie zielt darauf ab, einen Beitrag zur 

Harmonisierung der Einreise- und Aufenthaltsbedingungen und zur Stärkung der Attraktivität der 

Blauen Karte zu leisten. Konkret sollen durch die neuen Vorschriften die Mobilität innerhalb der 

EU erleichtert, Familienzusammenführungen ermöglicht und Verfahren für bereits anerkannte 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vereinfacht werden. Zudem wird der Geltungsbereich der 

Richtlinie nunmehr auf Drittstaatenangehörige, die Familienmitglieder in der EU haben, sowie auf 

Personen mit internationalem Schutzstatus ausgedehnt.  
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II. Innere Sicherheit 

 

1. Europol-Verordnung 

Am 08.06.2021 stellte der portugiesische Vorsitz seinen Fortschrittsbericht zu den Beratungen 

des Änderungsvorschlag zur Europol-Verordnung4 vor. Das Dossier sei seitens des 

portugiesischen Ratsvorsitzes prioritär behandelt und in den meisten Themenbereichen seien 

erhebliche Fortschritte erzielt worden, u.a. zur Zusammenarbeit mit Privaten und Drittstaaten 

sowie der Europäischen Staatsanwaltschaft und den Regelungen zum Europol-Verwaltungsrat.  

Am 30.06.2021 wurde schließlich ein Mandat für Verhandlungen mit dem Europäischen 

Parlament seitens des Ausschusses der Ständigen Vertreter (AStV) angenommen. Sowohl der 

portugiesische Vorsitz als auch Kommissarin Johansson hoben hervor, dass Europol die 

Verarbeitung und Analyse von Big Data ermöglicht werden müsse, wobei es gelte, den 

Datenschutz zu gewährleisten.  

 

2. Richtlinie über die Resilienz kritischer Infrastrukturen 

Am 08.06.2021 berichtete der portugiesische Vorsitz, dass der Vorschlag für eine Richtlinie über 

die Resilienz kritischer Einrichtungen5 eine Priorität des Vorsitzes gewesen sei, nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund terroristischer Bedrohungen und der COVID-19-Pandemie. Einigkeit bestehe 

darüber, dass die Richtlinie eng mit der NIS 2-Richtlinie zur Resilienz im Cyberbereich 

abgestimmt werden müsse. KOM betonte die Bedeutung der Aktualisierung des EU-

Resilienzrechtsrahmens und der Kohärenz der Richtlinie mit der NIS 2-Richtlinie. Mit Blick auf 

fortbestehende Bedenken einiger Mitgliedstaaten aufgrund der Rechtsgrundlage, auf die die 

Richtlinie gestützt worden sei (Art. 114 AEUV – Binnenmarkt-Kompetenz), führte die KOM erneut 

aus, dass Aspekte der nationalen Sicherheit nicht betroffen seien und ein funktionierender 

Binnenmarkt angestrebt werde, sodass die Rechtsgrundlage zutreffend gewählt worden sei. 

Angesichts der intensiven Arbeit an dem Dossier im EP könne der Trilog bereits Anfang 2022 

beginnen. 

 

3. Künstliche Intelligenz 

Am 08.06.2021 wurden die innenpolitischen Aspekte des KOM-Vorschlags zur Verordnung zur 

Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (KI-VO)6 diskutiert. Der 

portugiesische Vorsitz betonte, dass die Verordnung eigentlich im Wettbewerbsrat durch die für 

Telekommunikation zuständigen Ministerinnen und Minister behandelt werde, jedoch bedeutende 

Auswirkungen auf den Bereich der inneren Sicherheit zu erwarten seien. Dies gelte insbesondere 

für ein grundsätzliches Verbot biometrischer Echtzeit-Identifizierungssysteme mit wenigen 

Ausnahmen und die Einordnung fast aller im Bereich der Strafverfolgung denkbaren KI-

Anwendungen als Hochrisiko-Anwendungen. Kommissarin Johansson erläuterte das Ziel, einen 

                                            
4 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
2016/794 in Bezug auf die Zusammenarbeit von Europol mit privaten Parteien, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch Europol zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen und die Rolle von 
Europol in Forschung und Innovation, COM(2020) 796 final. 
5 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäische Parlaments und des Rates über die Resilienz kritischer 
Einrichtungen, KOM(2020) 829. 
6 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter 
Vorschriften für künstliche Intelligenz (Gesetz über künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtakte 
der Union, COM(2021) 206, vom 21.04.2021. 
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Rechtsrahmen für menschenzentrierte, vertrauenswürdige und ethische KI-Anwendungen zu 

schaffen, wobei KI-Anwendungen in den Bereichen Strafverfolgung, Migration und Asyl essentiell 

seien. Je höher jedoch die mit einer KI-Nutzung verbundenen Risiken seien, desto strenger 

müssten die Regeln sein. Daher seien viele Anwendungen im Bereich der Strafverfolgung in den 

Hochrisiko-Bereich mit erweiterten Prüf-, Aufsichts-, Transparenz- und Rechenschaftspflichten 

eingeordnet worden. Dies habe auch zu dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt für biometrische 

Echtzeit-Identifizierungen geführt, für Massenüberwachungen sei dagegen kein Raum. In der 

anschließenden Diskussion wurde die KI-VO grundsätzlich begrüßt, allerdings wurde auch das 

Bedürfnis nach erweiterten Möglichkeiten zur biometrischen Identifizierung in Echtzeit 

hervorgehoben. Lediglich IRL stimmte dem KOM-Vorschlag in seiner gegenwärtigen Form zu. 

Alle Teilnehmer begrüßten die Behandlung des Themas beim Innen-Rat. Konsens bestand 

darüber, dass die von KOM vorgeschlagene Regelungstechnik bedeutende Auswirkungen auf 

Entwicklung und Nutzung von KI-Anwendungen im Bereich der Inneren Sicherheit haben werde. 

Ein Vorschlag des portugiesischen Vorsitzes, aufgrund der Auswirkungen auf die innere 

Sicherheit zunächst eine auf diesen Bereich fokussierte Folgenabschätzung anzustreben, fand 

breite Zustimmung. POR schlussfolgerte, dass die Belange des Innenministerrates in geeigneter 

Weise an den Telekom-Rat kommuniziert werden müssten und stellte dafür einen Workshop in 

Aussicht, an dem Experten aus den Telekom- und Innenbereichen teilnehmen sollten. 

Insbesondere sollten praktische Beispiele dafür präsentiert werden, wie KI schon heute bei der 

Polizeiarbeit genutzt werde. 

 

4. Digitale Dimension von Ermittlungen in Fällen von sexuellem Missbrauch von 

Kindern 

Am 08.10.2021 fand eine Aussprache zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch statt. 

Der slowenische Vorsitz betonte dabei, dass die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern eine Priorität der Präsidentschaft sei, die im November im Rahmen eines informellen 

Ministertreffens weiter erörtert werden solle. Die KOM erneuerte ihre Ankündigung, im Dezember 

2021 einen Legislativvorschlag vorzulegen. Alle wortnehmenden Mitgliedstaaten begrüßten die 

Ankündigung, da es verbindlicher und klarer Regeln, insbesondere für Diensteanbieter, bedürfe. 

Zahlreiche Mitgliedstaaten sprachen sich zudem für die Einrichtung eines EU-Zentrums zur 

Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern aus. SVN betonte 

abschließend, dass Strafverfolgungsbehörden für eine wirksamere Bekämpfung Zugang zu allen 

relevanten Daten haben müssten. Auch solle die Nutzung von KI zur Aufdeckung und Verfolgung 

erwogen werden. Man dürfe sich nicht auf freiwillige Maßnahmen von Diensteanbietern 

verlassen. 

 

 

III. Umgang mit COVID-19 und der Kampf gegen Kriminalität 

Am 08.06.2021 diskutierte der JI-Rat über das Thema „COVID-19 und der Kampf gegen die 

Kriminalität: ein Jahr danach“. Im Rahmen der Politikdebatte führten der portugiesische Vorsitz 

und Kommissarin Johansson zunächst aus, dass sich Verbrecher, insbesondere die Organisierte 

Kriminalität, schnell an die Gegebenheiten der COVID-19-Pandemie angepasst hätten. 

Besonderer Handlungsbedarf bestehe bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, 

Kindesmissbrauch und Produktpiraterie sowie bei der sicheren Kommunikation der 

Sicherheitsbehörden untereinander, vor allem zum Daten- und Informationsaustausch. Vor 

diesem Hintergrund kündigte Kommissarin Johansson an, dass unter Bezugnahme auf die im 

April 2021 vorgelegte Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 2021-2025 das 
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bekanntermaßen heikle Thema Vorratsdatenspeicherung wiederaufgegriffen werden solle, 

zunächst durch ein Ausloten unterschiedlicher Möglichkeiten und juristische Überprüfungen. Die 

wortnehmenden Mitgliedstaaten (ITA, ESP, FRA, CYP und IRL) berichteten, dass sich die 

Begehung vieler Straftaten ins Netz verlagert hätten, neben Radikalisierung und Produktpiraterie 

aber insbesondere häusliche Gewalt und Korruption zugenommen hätten. Vor diesem 

Hintergrund sei ein entschlossener und gemeinsamer Kampf gegen organisierte Kriminalität von 

großer Bedeutung, hierzu werde der neue und erweiterte Politikzyklus zur Bekämpfung der 

organisierten und schweren Kriminalität (EMPACT) 2022-2025 beitragen. 

 

 

IV. Sonstiges 
 

1. Reform des EU-Katastrophenschutzverfahrens 

Am 08.06.2021 informierte der portugiesische Vorsitz über den erfolgreichen Abschluss der 

Reform des EU-Katastrophenschutzverfahrens7. Anders als der ursprüngliche Entwurf sieht die 

verabschiedete Fassung lediglich eine Festlegung unverbindlicher Krisenresilienzziele durch die 

KOM in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vor. Zudem wurde die Zuständigkeit der KOM 

für die Beschaffung von rescEU-Kapazitäten beschränkt auf den Bereich Transport und Logistik 

sowie in hinreichend begründeten dringenden Fällen materielle Mittel und erforderliche 

Dienstleistungen. 

 

2. Fonds im Innen-Bereich  

Ferner berichtete POR am 08.06.2021 darüber, dass die Verhandlungen zum Fonds für 

integriertes Grenzmanagement, zum Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) sowie zum 

Fonds für die innere Sicherheit unter dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 erfolgreich 

abgeschlossen worden seien. Der Fonds für integriertes Grenzmanagement soll danach 6,24 

Mrd. EUR umfassen, mit ihm sollen Maßnahmen zum Schutz der Außengrenzen unter Wahrung 

der Grundrechte, der Aufbau einer gemeinsamen Visapolitik und Maßnahmen zu Gunsten 

schutzbedürftiger Personen, insbesondere unbegleiteter Minderjähriger, gefördert werden. Der 

AMIF soll 9,88 Mrd. EUR umfassen und soll zur Stärkung der gemeinsamen Asylpolitik, der 

Weiterentwicklung von Wegen der legalen Migration, der Integration von Drittstaatsangehörigen, 

der Bekämpfung irregulärer Migration und zur Erhöhung der Bereitschaft aller Mitgliedstaaten, 

Verantwortung für die Aufnahme von Migranten zu übernehmen, beitragen. Mithilfe des Fonds 

für die innere Sicherheit sollen die Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus und 

Radikalisierung, schwerer und organisierter Kriminalität sowie Cyberkriminalität, die 

Unterstützung und der Schutz der Opfer von Straftaten sowie der Umgang mit 

sicherheitsrelevanten Vorfällen, Risiken und Krisen gefördert werden. Der Fonds soll mit 1,9 Mrd. 

EUR ausgestattet sein. 

                                            
7 Verordnung (EU) 2021/836 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union. 


